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NATURA 2000 Bayern 

Gebietsbezogene Konkretisierung  
der Erhaltungsziele   

 
 
 
Gebietstyp: B       Stand: 19.02.2016 
 
Gebietsnummer: DE5738371 
 
Gebietsname: Nordostbayerische Bachtäler um Rehau 
 
Größe: 472 ha 
 
Zuständige höhere Naturschutzbehörde: Regierung von Oberfranken 
 
 
 
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: LRT-Name: 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder 
Hydrocharitions 

3260 Fließgewässer der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion 
fluitantis und des Callitricho-Batrachion 

6230* Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen 
Festland) auf Silikatböden 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

6520 Berg-Mähwiesen 

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 
* = prioritär 

 
 
 
Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

1032 Unio crassus Bachmuschel 

1096 Lampetra planeri Bachneunauge 

1029 Margaritifera margaritifera Flussperlmuschel 

1163 Cottus gobio Groppe 

1042 Leucorrhinia pectoralis Große Moosjungfer 

1166 Triturus cristatus Kammmolch 

1065 Euphydryas aurinia Skabiosen-Scheckenfalter 
* = prioritär 
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Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele: 
 
Erhalt ggf. Wiederherstellung der Nordostbayerischen Bachtäler um Rehau mit ihren bundesweit 
bedeutsamen Muschelvorkommen sowie hochwertigen Biotopkomplexen mit nahezu allen für 
Nordostbayern typischen Grünland-Lebensräumen wie den Flachland- und Berg-Mähwiesen, den 
Borstgrasrasen und den Nieder- und Zwischenmooren. 

1. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Natürlichen eutrophen Seen mit einer Vegetation des 
Magnopotamions oder Hydrocharitions. Erhalt ggf. Wiederherstellung der für den 
Lebensraumtyp charakteristischen Gewässervegetation. Erhalt ausreichend störungsfreier 
Gewässerzonen und der unverbauten, unbefestigten bzw. unerschlossenen Uferbereiche 
einschließlich der natürlichen Verlandungszonen. 

2. Erhalt der Fließgewässer der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion 
fluitantis und des Callitricho-Batrachion. Erhalt ggf. Wiederherstellung unverbauter 
Bachabschnitte sowie der natürlichen Dynamik, insbesondere an Südlicher Regnitz, Zinnbach, 
Erlenbächle, Höllbach, Mähringsbach, Stockbach, Perlenbach und Bocksbach sowie ihren 
Seitenbächen. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Fließgewässer für 
Gewässerorganismen. Erhalt ggf. Wiederherstellung von nicht  
oder nur sehr extensiv genutzten Uferstreifen. 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Artenreichen montanen Borstgrasrasen (und submontan 
auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden sowie der Mageren Flachland-Mähwiesen 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) in den unterschiedlichen Ausprägungen (vor 
allem trocken bis feucht). Erhalt der nutzungs- und pflegegeprägten Ausbildungsformen bzw. der 
nährstoffarmen Standorte mit ihrer typischen Vegetation. 

4. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Berg-Mähwiesen in den unterschiedlichen Ausprägungen (vor 
allem trocken bis feucht). Erhalt der Berg-Mähwiesen als den vorherrschenden Lebensraumtypen 
des Offenlands, zum Teil in Verbindung mit Borstgrasrasen. Erhalt der nutzungs- und 
pflegegeprägten Ausbildungsformen bzw. der nährstoffarmen Standorte mit ihrer typischen 
Vegetation. 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und montanen 
bis alpinen Stufe, insbesondere der gelegentlich gemähten Bestände und ihrer 
charakteristischen Arten. Erhalt einer nur mit wenigen Gehölzen durchsetzten Ausprägung zum 
Erhalt des Offenlandcharakters. Erhalt des charakteristischen Nährstoff- und Wasserhaushalts 
(hoher Grundwasserstand). 

6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Übergangs- und Schwingrasenmoore. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung des natürlichen Wasser- und Nährstoffhaushalts sowie Gewährleistung der 
natürlichen Entwicklung. Erhalt der Habitatelemente und ausreichender Lebensraumgrößen für 
charakteristische Tier- und Pflanzenarten. Erhalt des funktionalen Zusammenhangs mit 
ungenutzten, naturnahen und wenig gestörten Moor- und Bruchwaldrandzonen sowie 
Niedermoor- und Feuchtgrünland-Lebensräumen. 

7. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Kammmolchs. Erhalt der ungenutzten Gruben-
Stillgewässer mit ihren Verlandungszonen, Röhrichten und ihrer Unterwasservegetation als 
Laichgewässer. Erhalt des zusammenhängenden Habitatverbunds zwischen Laich- und 
Landlebensräumen. 

8. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Populationen der Groppe und des Bachneunauges. 
Gewährleistung des Verbunds von Teilpopulationen und der Habitatstrukturen, insbesondere des 
Erhalts eines reich strukturierten Gewässerbetts mit ausreichend Versteck- und 
Laichmöglichkeiten. Erhalt und Förderung eines der Beschaffenheit, Größe und Ertragsfähigkeit 
des Gewässers angepassten, artenreichen Fischbestands. 

9. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Großen Moosjungfer. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung der für die Art geeigneten Lebensräume, insbesondere besonnter 
Moorgewässer mit entsprechenden Nährstoffverhältnissen. Erhalt der Wasserqualität und der 
Vegetationsstruktur der Lebensräume. Erhalt ggf. Wiederherstellung von für die Reproduktion 
ausreichend kleinen Fischpopulationen in besiedelten Gewässern oder fischfreien 
Kleingewässern. 

10. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Skabiosen-Scheckenfalters. Erhalt des 
Habitatverbunds sowohl der Teilpopulationen zwischen den verschiedenen Teilflächen des 
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Gebiets  als auch mit benachbarten Vorkommen, z. B. um Selb und Großwendern durch Erhalt 
von Vernetzungsstrukturen, insbesondere der nährstoffarmen Feuchtbiotope als 
Schmetterlingshabitate. Erhalt der nutzungs- und pflegegeprägten Ausbildungsformen und Erhalt 
ausreichend großer, ungemähter Randstreifen und Saumbereiche mit Vorkommen des 
Gewöhnlichen Teufelsabbisses als Raupenfutterpflanze. Erhalt der dauerhaft gehölzfreien 
Ausprägung der Lebensräume. 

11. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Populationen der Flussperlmuschel und der Bachmuschel. 
Erhalt einer ausreichend guten Gewässerqualität im Hinblick auf die Ansprüche der beiden 
Muschelarten. Erhalt reich strukturierter Uferbereiche ohne Uferbefestigungen. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung von Abschnitten ohne anthropogen erhöhte Sedimenteinträge. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung von ausreichend breiten nicht oder nur sehr extensiv genutzten Uferstreifen. 

Erhalt ggf. Wiederherstellung ausreichender Wirtsfisch‐Populationen, insbesondere von Elritzen, 
Groppen und Döbeln sowie Erhalt und Förderung autochtoner Bachforellenbestände im Rahmen 
der fischereilichen Bewirtschaftung und der guten fachlichen Praxis. Ausrichtung einer ggf. 
erforderlichen Gewässerunterhaltung auf den Erhalt der Bachmuschel und ihre 
Lebensraumansprüche in von ihr besiedelten Gewässerabschnitten. 

 
 


